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Einleitung

I. Einführung

Das Steuerstrafrecht ist immer wieder Gegenstand der Medienberichterstat-
tung. Die Fälle sind nicht selten spektakulär: dank klangvoller Namen wie den 
Panama Papers1, der hohen Steuerschäden2 oder schlicht wegen der Promi-
nenz3 der Delinquenten. Die vorgenannten Konstellationen haben sicherlich 
wenig gemein mit dem Verständnis der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) als 
Kavaliersdelikt4. Mit dem Schutz des Steueraufkommens5 kommt § 370 AO 
eine wichtige Rolle für das Abgabenwesen zu. Wohl auch vor diesem Hinter-
grund erfuhr das Steuerstrafrecht verschiedene Verschärfungen, die auch an 
der Rechtsfigur der Selbstanzeige (§ 371 AO) nicht spurlos vorübergingen. 
Die Selbstanzeige wurde durch die Einführung des § 398a AO um eine pro-
zessuale Komponente erweitert.6 Die echte Straffreiheit, so wie sie § 371 AO 
vorsieht, ist nur noch in eng umgrenzten Fällen möglich.7 Nach § 398a AO, 
der an die materielle Selbstanzeige nach § 371 AO anknüpft, ist es unter ge-
wissen Voraussetzungen möglich, das Verfahren prozessual zur Einstellung zu 
bringen.8 Indes sind bei dieser Neuregelung verschiedene Fragen offengeblie-
ben, die im Rahmen dieser Untersuchung aufzugreifen sind. Auf diese einzu-
gehen, scheint nicht nur allein vor dem Hintergrund der reinen Rechtsdogma-

1  Mühlauer/Obermaier/Wormer, https://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers- 
in-die-grauzone-faellt-jetzt-licht-1.3449126 (geprüft am 30. 06. 2025).

2  So wird etwa in den sog. Cum-Ex-Fällen von einem Steuerschaden von bis zu 
150  Milliarden Euro gesprochen, https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/cumex-
steuerskandal-schaden-dreimal-hoeher-100.html (geprüft am 19. 10. 2022).

3  LG München II, Urt. v. 13. 3. 2014 – W5 KLs 68 Js 3284/13, openJur 2017, 1960 
(Fall Hoeneß).

4  Mit dieser Bezeichnung etwa BGH, Urt. v. 1. 8. 2000 – 5 StR 624/99 = NJW 2000, 
3010.

5  Grötsch, in: Joecks/Jäger/Randt/Joecks, AO § 370, Rn. 29; Ibold, in: BeckOK 
AO, AO § 370, Rn. 11; Jäger, in: Klein, AO § 370, Rn. 2; Rolletschke, in: Graf/Jäger/
Wittig, AO § 370, Rn. 3; Schmitz/Wulf, in: MüKoStGB, AO § 370, Rn. 2.

6  BGBl. I 2011, 676 (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz).
7  Hoyer/Stark, in: Gosch, AO § 398a, Rn. 4; Kohler, in: MüKoStGB, AO § 371, 

Rn. 8; Joecks/Randt, in: Joecks/Jäger/Randt, AO § 371, Rn. 12 f.
8  Kohler, in: MüKoStGB, AO § 398a, Rn. 1 f.; Pflaum, in: MüKoStPO, AO § 398a, 

Rn. 4 f.; Randt, in: Joecks/Jäger/Randt/Joecks, AO § 398a, Rn. 1.

https://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-in-die-grauzone-faellt-jetzt-licht-1.3449126
https://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-in-die-grauzone-faellt-jetzt-licht-1.3449126
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/cumex-steuerskandal-schaden-dreimal-hoeher-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/cumex-steuerskandal-schaden-dreimal-hoeher-100.html
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tik interessant. Zwar wird bisher nur ein geringer Anteil9 der Selbstanzeige-
verfahren nach § 398a AO eingestellt. Es steht aber aufgrund der allgemeinen 
Verschärfungstendenz10 des Gesetzgebers auf dem Gebiet des Steuer- und des 
Steuerstrafrechts im Raum, dass auch der Selbstanzeige  – und damit auch 
§ 398a AO – zunehmend größere Bedeutung zukommen wird, um etwaigen 
Strafen zu entgehen. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber, was sogleich darzustel-
len ist, die Hürden an eine erfolgreiche Selbstanzeige drastisch erhöht, was in 
praktischer Hinsicht einen höheren Beratungsbedarf bedeuten kann. Schon 
vor diesem Hintergrund scheint es durchaus lohnenswert, sich näher mit der 
prozessualen Komponente der steuerstrafrechtlichen Selbstanzeige auseinan-
derzusetzen.

II. Gang der Untersuchung

Nachdem die Eckpfeiler der Selbstanzeige11 und insbesondere des § 398a 
AO erläutert wurden, soll sich diese Untersuchung mit der Frage der Rechts-
natur des Zuschlags nach § 398a Abs. 1 Nr. 2 AO beschäftigen.12 Hierbei 
handelt es sich sicherlich um das zentrale Problem dieser Norm, das in der 
Literatur äußerst kontrovers diskutiert wird.13 Die vorrangige Behandlung 
dieser Frage ist deshalb wichtig, weil hiervon maßgeblich die Frage nach der 
verfassungsrechtlichen Kompatibilität der Norm beeinflusst wird. Ergibt sich 
etwa aus der Untersuchung, dass die Norm dogmatisch als nichtstrafrechtliche 
Sanktion14 zu klassifizieren ist, unterscheidet sich der verfassungsrechtliche 
Prüfungsmodus in vielfacher Hinsicht zu dem, der beispielsweise bei einer 

9  Im Jahr 2021 wurden 287 Fälle nach § 398a AO eingestellt, Bundesfinanzministe-
rium, Verfolgung von Steuerstraftaten, https://www.bundesfinanzministerium.de/
Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-verfolgung-von-steuerstraf 
taten-2021.html (geprüft am 30. 06. 2025). 

10  Für das Steuerrecht sind etwa internationale Bestrebungen im Rahmen des BEPS 
(base-erosion-and-profit-shifting)-Projekts der OECD zu nennen, die im Wesentlichen 
zu einem besseren Informationsaustausch zwischen den teilnehmenden Staaten beitra-
gen und so aggressiven Steuergestaltungen entgegenwirken sollen, Bundesfinanzmi-
nisterium, BEPS-Projekt, https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/
Steuern/Internationales_Steuerrecht/Beps/beps.html (geprüft am 20. 10. 2022). Spe
ziell im Steuerstrafrecht ist in jüngster Zeit eine Tendenz zu strengeren Verjährungs
regeln zu beobachten, vgl. BGBl. I 2020, 1512 (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz), 
BGBl. I 2020, 3096 (Jahressteuergesetz 2020).

11  Kap. 1.
12  Kap. 2.
13  Im Überblick Kohler, in: MüKoStGB, AO § 398a, Rn. 4; Randt, in: Joecks/Jäger/

Randt/Joecks, AO § 398a, Rn. 7; Rolletschke, in: Graf/Jäger/Wittig, AO § 398a, Rn. 3.
14  So wohl die herrschende Auffassung Jehke, in: BeckOK AO, AO § 398a, Rn. 63; 

Pflaum, in: Wabnitz/Janovsky/Schmitt, Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 
22. Kapitel, Rn. 287; Quedenfeld, in: Flore/Tsambikakis, AO § 398a, Rn. 15; Rol

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-verfolgung-von-steuerstraftaten-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-verfolgung-von-steuerstraftaten-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-verfolgung-von-steuerstraftaten-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Beps/beps.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Beps/beps.html
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Strafe anzunehmen wäre. Sinnhaft erscheint es deshalb, vor dem Hintergrund 
der dogmatischen Einordnung der Norm sich in einem nächsten Schritt mit 
dem Verfassungsrecht auseinanderzusetzen.15 Der Fokus dieser Untersuchung 
soll daher explizit auf den verfassungsrechtlichen Aspekten der Norm liegen. 
Insbesondere die Literatur, aber auch Teile der Rechtsprechung bringen ver-
schiedentlich verfassungsrechtliche Einwände gegen die Norm vor, worauf im 
Rahmen der Untersuchung einzugehen ist.

Die verfassungsrechtliche Untersuchung soll sich hierbei aber nicht nur auf 
das nationale Verfassungsrecht beschränken, sondern auch das Europarecht 
berücksichtigen.16 Verschiedentlich wurde hierzu bereits die Reichweite des 
in Art. 50 GRC verankerten Grundsatzes ne bis in idem diskutiert, was auch 
in dieser Untersuchung aufgegriffen werden soll.17 Daneben lässt eine jüngere 
Entscheidung des EuGH18 in Teilen des nationalen Schrifttums19 Zweifel laut 
werden, ob die Selbstanzeige per se – und im Speziellen auch § 398a AO – 
mit den Anforderungen an eine effektive Bekämpfung von Betrügereien, die 
sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten (Art. 235 AEUV), 
vereinbar ist.20

Die Kritik im Schrifttum an § 398a AO gibt durchaus Anlass, über einen 
Regelungsvorschlag de lege ferenda nachzudenken. Insbesondere wenn sich 
tatsächlich verfassungsrechtliche Defizite ergeben sollten, scheint es ange-
zeigt, eine verfassungskonforme Ausgestaltung aufzuzeigen.21 

letschke/Roth, Die Selbstanzeige, Rn. 523; Schauf, in: Kohlmann, AO § 398a, Rn. 4; 
wohl auch Beckemper, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO § 398a, Rn. 12 f.

15  Kap. 3.
16  Kap. 4.
17  Kap. 4, B. 
18  EuGH, Urt. v. 8. 9. 2015 – C 105/14 (Taricco) = NZWiSt 2015, 390.
19  Kohler, in: MüKoStGB, AO § 371, Rn. 32; Gaede, wistra 2016, 89 (93).
20  Kap. 4, C.
21  Kap. 5.


